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Google beugt sich dem Bundeskartellamt und räumt der User-Community bessere 
Kontroll-Möglichkeiten ein

Der Paragraf 19a GWB zeigt 
Wirkung. Die Big Player der 
Internet-Welt steigen – zu-
mindest ein bisschen - vom 
hohen Ross und beugen 
sich den Forderungen des 
Bundeskartellamtes. So 
hat sich die Google-Mutter 
Alphabet Inc. entschieden, 
der User-Community bes-
sere Wahlmöglichkeiten bei 
der Verarbeitung ihrer Daten 
durch Google einzuräumen. 

Die entsprechenden Ver-
pflichtungszusagen sind das 
Ergebnis eines Verfahrens 
des Bundeskartellamtes, das 
die Bonner Behörde auf der 
Basis des 2021 eingeführten 
neuen kartellrechtlichen 
Instruments gegen Wettbe-
werbsgefährdungen durch 
große Digital-Konzerne (§ 
19a GWB) geführt hat. Das 
Verfahren ist Ausweis der 
engen Zusammenarbeit zwi-
schen Bundeskartellamt und 
Europäischer Kommission 
auf dem Weg zu mehr Wett-
bewerb und fairen Märkten 
im digitalen Sektor.

Andreas Mundt, Präsident 
des Bundeskartellamtes: 
„Daten sind zentral für zahl-
reiche Geschäftsmodelle 
der großen Digital-Unter-
nehmen. Die Sammlung, 
Aufbereitung und Kombi-
nation von Daten gehören 

zum Fundament der Markt-
macht großer Digital-Unter-
nehmen. Konkurrenten von 
Google verfügen nicht über 
diese Daten und haben daher 
gravierende Wettbewerbs-
nachteile. Künftig haben 
Nutzerinnen und Nutzer von 
Google-Diensten sehr viel 
bessere Wahlmöglichkeiten 
darüber, was mit ihren Da-
ten geschieht, wie Google 
sie einsetzen darf und ob 
die Daten über Dienste hin-
weg genutzt werden dürfen. 
Das schützt zum einen das 
Selbstbestimmungsrecht der 
Nutzerinnen und Nutzer hin-
sichtlich ihrer Daten. Zum 
anderen kann so die daten-
getriebene Marktmacht von 
Google begrenzt werden. 
Große Digital-Konzerne bie-
ten eine Vielzahl verschie-
dener digitaler Dienste an. 
Ohne eine freiwillige und 
informierte Einwilligung der 
Nutzenden dürfen die Daten 
aus Diensten von Google 
und von Dritten nicht mehr 
in getrennt bereitgestellten 
Diensten von Google wei-
terverwendet oder gar zu-
sammengeführt werden. Wir 
haben sichergestellt, dass 
Google künftig eine geson-
derte Wahlmöglichkeit ein-
räumt.“

User bekommen mehr Ent-
scheidungsmacht

Google muss Nutzerinnen 
und Nutzern künftig die 
Möglichkeit einräumen, ihre 

Einwilligung in die dienstü-
bergreifende Daten-Verar-
beitung freiwillig für den 
bestimmten Fall, informiert 
und unmissverständlich tref-
fen zu können. Um dies zu 
ermöglichen, muss Google 
entsprechende Auswahl-
möglichkeiten für die Daten-
Zusammenführung anbieten. 
Auswahldialoge müssen so 
ausgestaltet sein, dass die 
Nutzerinnen und Nutzer 
nicht manipulativ in Rich-
tung einer dienstübergrei-
fenden Daten-Verarbeitung 
gelenkt werden (Vermei-
dung von „Dark Patterns“). 
Sofern eine dienstübergrei-
fende Daten-Verarbeitung 
tatsächlich nicht stattfindet 
und Googles Konditionen 
zur Daten-Verarbeitung dies 
ausdrücklich klarstellen, 
muss Google keine entspre-
chenden Wahlmöglichkeiten 
anbieten. Verpflichtungen, 
die sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung ergeben, 
bleiben hiervon unberührt.

Andreas Mundt: „Unser 
Verfahren belegt, dass sich 
der DMA und § 19a GWB 
sinnvoll ergänzen. Wir ha-
ben mit der Europäischen 
Kommission während des 
gesamten Verfahrens eng 
zusammengearbeitet und wir 
werden auch alle weiteren 
Durchsetzungsmaßnahmen 
im Rahmen des Netzwerks 
der europäischen Wettbe-
werbsbehörden miteinander 
koordinieren. Die Plattform-

Regulierung nach dem DMA 
deckt bei weitem nicht alle 
Dienste der Unternehmen 
mit Gatekeeper-Status und 
auch nicht alle Wettbewerbs-
probleme ab. Es bleibt daher 
wichtig, neben der Durch-
setzung des DMA die Wett-
bewerbsvorschriften weiter 
konsequent anzuwenden.“

Die enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Bundeskar-
tellamt und der Europä-
ischen Kommission hat auch 
den Zweck, Google ein ein-
heitliches Vorgehen zu er-
möglichen. So entsprechen 
die Anforderungen der Ver-
pflichtungszusagen an die 
von Google künftig anzubie-
tenden Wahlmöglichkeiten 
weitestgehend denen des 
DMA. Mit den deutschen 
Datenschutz-Behörden fand 
ebenfalls ein Austausch 
statt. (ps)

Das Team um Andreas 
Mundt, dem Präsidenten des 
Bundeskartellamtes, hat der 
Daten-Gier von Google ein 
paar mehr Grenzen setzen 
können – Foto: Marcus Gl-
goer / Bundeskartellamt
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Die 15 neuen Titel

A
ALONE GERMANY
ALONE Germany
Alone Germany

B
Babytalk

D
DER PROFESSOR

F
Fuels Lubes Energy

G
Gags Comedy Deluxe

L
LebensKunst

M
MÜNCHNER FREIHEIT
MÜNCHNER FREIHEIT '75

N
Nicht der Anfang, nicht das Ende

S
Streitclub

T
Täglich 15 Minuten für meine Gesundheit

W
We make legal services accessible to everyone.
Wir machen Rechtsdienstleistungen für jedermann zugäng-

lich.

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Täglich 15 Minuten für meine Gesundheit

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth, 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Fuels Lubes Energy

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen und Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Schriftarten und Darstellungsformen für alle 
Medien.

UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunter-
nehmen e. V., 
Jägerstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

We make legal services accessible to every-

one.

Wir machen Rechtsdienstleistungen für 

jedermann zugänglich.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

volders GmbH, 
Skalitzerstrasse 104, 10997 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Gags 
 Comedy Deluxe

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

LebensKunst

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen Verlag GmbH, 
Brügelmannstraße 5, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Babytalk
DER PROFESSOR
MÜNCHNER FREIHEIT '75
MÜNCHNER FREIHEIT
Streitclub
Nicht der Anfang, nicht das Ende

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Ziff. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für die Titel:

Alone Germany
ALONE Germany
ALONE GERMANY

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son-
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien.

ITV Studios Germany GmbH, 
Agrippastraße 87-93, 50676 Köln
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